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SIEBENTE RICHTLINIE DES RATES vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 
Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluß (83/349/EWG)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
insbesondere auf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g), 
auf Vorschlag der Kommission (1), 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2), 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3), 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
Der Rat hat am 25. Juli 1978 die Richtlinie 78/660/EWG (4) zur Koordinierung der 
einzelstaatlichen Vorschriften über den Jahresabschluß von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen erlassen. Eine bedeutende Anzahl von Gesellschaften gehört 
Unternehmenszusammenschlüssen an. Damit die Informationen über die finanziellen 
Verhältnisse dieser Unternehmenszusammenschlüsse zur Kenntnis der Gesellschafter und 
Dritter gebracht wird, muß ein konsolidierter Abschluß erstellt werden. Eine Koordinierung 
der nationalen Vorschriften über den konsolidierten Abschluß ist daher geboten, um die 
Vergleichbarkeit und Gleichwertigkeit der Informationen zu verwirklichen. 
Um die Bedingungen der Konsolidierung zu bestimmen, müssen sowohl die Fälle 
berücksichtigt werden, in denen die Beherrschungsbefugnis auf einer Mehrheit der 
Stimmrechte beruht, als auch jene, in denen dies aufgrund von Vereinbarungen, sofern sie 
zulässig sind, geschieht. Den Mitgliedstaaten ist weiterhin zu gestatten, daß sie gegebenenfalls 
den Fall regeln, daß unter bestimmten Umständen aufgrund einer Minderheitsbeteiligung eine 
tatsächliche Beherrschung ausgeuebt wird. Es ist den Mitgliedstaaten weiterhin die 
Möglichkeit einzuräumen, den Fall von auf gleichberechtigter Ebene zustandegekommenen 
Unternehmenszusammenschlüssen zu regeln. 
Die Koordinierung im Bereich des konsolidierten Abschlusses ist abgestellt auf den Schutz 
der Interessen, die gegenüber Kapitalgesellschaften bestehen. Dieser Schutz beinhaltet den 
Grundsatz der Aufstellung eines konsolidierten Abschlusses, wenn eine solche Gesellschaft zu 
einem Unternehmenszusammenschluß gehört ; dieser konsolidierte Abschluß ist zumindest 
dann zwingend zu erstellen, wenn eine solche Gesellschaft ein Mutterunternehmen ist. In 
Fällen, in denen ein Tochterunternehmen selbst Mutterunternehmen ist, ist es im Interesse 
einer vollständigen Information weiterhin erforderlich, einen konsolidierten Abschluß 
aufzustellen. Indessen kann - beziehungsweise in bestimmten Fällen, muß - ein 
Mutterunternehmen von der Pflicht, einen konsolidierten Teilabschluß aufzustellen, befreit 
werden, sofern seine Gesellschafter und Dritte hinreichend geschützt sind. 
Bei Unternehmenszusammenschlüssen, die eine bestimmte Grösse nicht überschreiten, ist 
eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidierten Abschlusses 
gerechtfertigt. Es ist daher erforderlich, Höchstgrenzen für eine solche Freistellung 
festzulegen. Daraus ergibt sich, daß die Mitgliedstaaten schon das Überschreiten eines der 
drei Grössenmerkmale für die Nichtanwendung der Ausnahme als ausreichend ansehen oder 
aber niedrigere Grössenmerkmale als die in der Richtlinie vorgesehenen festlegen können. (1) 
ABl. Nr. C 121 vom 2.6.1976, S. 2. (2) ABl. Nr. C 163 vom 10.7.1978, S. 60. (3) ABl. Nr. C 
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75 vom 26.3.1977, S. 5. (4) ABl. Nr. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. 
Der konsolidierte Abschluß muß ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der insgesamt in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen geben. Zu diesem Zweck muß die Konsolidierung grundsätzlich alle 
Unternehmen des Zusammenschlusses einbeziehen. Im Rahmen dieser Konsolidierung 
müssen die betreffenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, die Erträge und 
Aufwendungen dieser Unternehmen voll in den konsolidierten Abschluß übernommen werden 
; dabei sind die Anteile der ausserhalb dieses Zusammenschlusses stehenden Personen 
gesondert anzugeben. Es sind jedoch die erforderlichen Berichtigungen vorzunehmen, um die 
Auswirkungen finanzieller Beziehungen zwischen den konsolidierten Unternehmen 
wegzulassen. 
Eine bestimmte Anzahl von Grundsätzen für die Erstellung der konsolidierten Abschlüsse und 
die Bewertung im Rahmen dieser Abschlüsse müssen festgelegt werden, um sicherzustellen, 
daß diese übereinstimmende und vergleichbare Vermögenswerte umfassen, sowohl was die 
hierauf angewandten Bewertungsmethoden als auch die berücksichtigten Geschäftsjahre 
angeht. 
Die Beteiligung am Kapital von Unternehmen, bei denen von der Konsolidierung betroffene 
Unternehmen einen maßgeblichen Einfluß ausüben, müssen in die konsolidierten Abschlüsse 
auf der Grundlage der Equity-Methode einbezogen werden. 
Es ist unentbehrlich, daß der Anhang des konsolidierten Abschlusses genaue Angaben über 
die zu konsolidierenden Unternehmen enthält. 
Bestimmte in der Richtlinie 78/660/EWG ursprünglich übergangsweise vorgesehene 
Ausnahmen können vorbehaltlich einer späteren Überprüfung aufrechterhalten bleiben - 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

1. ABSCHNITT Voraussetzungen für die Aufstellung des konsolidierten Abschlusses 
Artikel 1
(1) Die Mitgliedstaaten schreiben jedem ihrem Recht unterliegenden Unternehmen vor, einen 
konsolidierten Abschluß und einen konsolidierten Lagebericht zu erstellen, wenn dieses 
Unternehmen (Mutterunternehmen) a) die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder 
Gesellschafter eines Unternehmens (Tochterunternehmens) hat 
oder 
b) das Recht hat, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans eines Unternehmens (Tochterunternehmens) zu bestellen oder abzuberufen 
und gleichzeitig Aktionär oder Gesellschafter dieses Unternehmens ist 
oder 
c) das Recht hat, auf ein Unternehmen (Tochterunternehmen), dessen Aktionär oder 
Gesellschafter es ist, einen beherrschenden Einfluß aufgrund eines mit diesem Unternehmen 
geschlossenen Vertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens 
auszuüben, sofern das Recht, dem dieses Tochterunternehmen unterliegt, es zulässt, daß 
dieses solchen Verträgen oder Satzungsbestimmungen unterworfen wird. Die Mitgliedstaaten 
brauchen nicht vorzuschreiben, daß das Mutterunternehmen Aktionär oder Gesellschafter des 
Tochterunternehmens sein muß. Mitgliedstaaten, deren Recht derartige Verträge oder 
Satzungsbestimmungen nicht vorsieht, sind nicht gehalten, diese Bestimmungen anzuwenden 
oder 
d) Aktionär oder Gesellschafter eines Unternehmens ist und aa) allein durch die Ausübung 
seiner Stimmrechte die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans dieses Unternehmens (Tochterunternehmens), die während des 
Geschäftsjahres sowie des vorhergehenden Geschäftsjahres bis zur Erstellung des 
konsolidierten Abschlusses im Amt sind, bestellt worden sind, 
oder 
bb) aufgrund einer Vereinbarung mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses 
Unternehmens allein über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter 
dieses Unternehmens (Tochterunternehmens) verfügt. Die Mitgliedstaaten können nähere 
Bestimmungen über Form und Inhalt einer solchen Vereinbarung treffen. 

Die Mitgliedstaaten schreiben mindestens die unter Unterbuchstabe bb) angeführte Regelung 
vor. 
Sie können die Anwendung von Unterbuchstabe aa) davon abhängig machen, daß auf die 
Beteiligung 20 % oder mehr der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter entfallen. 
Unterbuchstabe aa) findet jedoch keine Anwendung, wenn ein anderes Unternehmen 
gegenüber diesem Tochterunternehmen die Rechte im Sinne der Buchstaben a), b) oder c) hat. 
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(2) Ausser den in Absatz 1 bezeichneten Fällen können die Mitgliedstaaten bis zu einer 
späteren Koordinierung jedem ihrem Recht unterliegenden Unternehmen die Aufstellung 
eines konsolidierten Abschlusses und eines konsolidierten Lageberichts vorschreiben, wenn 
dieses Unternehmen (Mutterunternehmen) an einem anderen Unternehmen 
(Tochterunternehmen) eine Beteiligung im Sinne von Artikel 17 der Richtlinie 78/660/EWG 
besitzt und a) das Mutterunternehmen tatsächlich einen beherrschenden Einfluß auf das 
Tochterunternehmen ausübt 
oder 
b) Mutter- und Tochterunternehmen unter einheitlicher Leitung des Mutterunternehmens 
stehen. 

Artikel 2
(1) Bei der Anwendung von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b) und d) sind den Stimm-, 
Bestellungs- oder Abberufungsrechten des Mutterunternehmens die Rechte eines anderen 
Tochterunternehmens oder einer Person, die in eigenem Namen, aber für Rechnung des 
Mutterunternehmens oder eines anderen Tochterunternehmens handelt, hinzuzurechnen. 
(2) Bei der Anwendung von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b) und d) sind von den in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels bezeichneten Rechten die Rechte abzuziehen, a) die mit 
Aktien oder Anteilen verbunden sind, die für Rechnung einer anderen Person als das 
Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen gehalten werden, 
oder 
b) die mit Aktien oder Anteilen verbunden sind, die als Sicherheit gehalten werden, sofern 
diese Rechte nach erhaltenen Weisungen ausgeuebt werden, oder der Besitz dieser Anteile 
oder Aktien für das haltende Unternehmen ein laufendes Geschäft im Zusammenhang mit der 
Gewährung von Darlehen darstellt, sofern die Stimmrechte im Interesse des Sicherungsgebers 
ausgeuebt werden. 

(3) Für die Anwendung von Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und d) sind von der Gesamtheit 
der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines Tochterunternehmens die 
Stimmrechte abzuziehen, die mit Aktien oder Anteilen verbunden sind, die von diesem 
Unternehmen selbst, von einem seiner Tochterunternehmen oder von einer im eigenen 
Namen, aber für Rechnung dieser Unternehmen handelnden Person gehalten werden. 

Artikel 3
(1) Das Mutterunternehmen sowie alle seine Tochterunternehmen sind ohne Rücksicht auf 
deren Sitz zu konsolidieren ; Artikel 13, 14 und 15 bleiben unberührt. 
(2) Für die Anwendung von Absatz 1 gilt jedes Tochterunternehmen eines 
Tochterunternehmens als das des Mutterunternehmens, das an der Spitze der zu 
konsolidierenden Unternehmen steht. 

Artikel 4
(1) Das Mutterunternehmen sowie alle seine Tochterunternehmen sind zu konsolidierende 
Unternehmen im Sinne dieser Richtlinie, wenn entweder das Mutterunternehmen oder eines 
oder mehrere seiner Tochterunternehmen eine der folgenden Rechtsformen haben: a) in 
Deutschland: 
Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung; 
b) in Belgien: 
Société anonyme/Naamloze vennootschap, Société en commandite par 
actions/Commanditaire vennootschap op aandelen, Société de personnes à responsabilité 
limitée/Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 
c) in Dänemark: 
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber; 
d) in Frankreich: 
Société anonyme, Société en commandite par actions, Société à responsabilité limitée; 
e) in Griechenland: >PIC FILE= "T0023591"> 
f) in Irland: 
Public companies limited by shares or by guarantee, Private companies limited by shares or 
by guarantee; 
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g) in Italien: 
Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata; 
h) in Luxemburg: 
Société anonyme, Société en commandite par actions, Société à responsabilité limitée; 
i) in den Niederlanden: 
Naamloze vennootschap, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; 
j) im Vereinigten Königreich: 
Public companies limited by shares or by guarantee, Private companies limited by shares or 
by guarantee. 

(2) Die Mitgliedstaaten können jedoch von der in Artikel 1 Absatz 1 bezeichneten 
Verpflichtung befreien, wenn das Mutterunternehmen nicht eine der in Absatz 1 bezeichneten 
Rechtsformen hat. 

Artikel 5
(1) Die Mitgliedstaaten können eine Befreiung von der in Artikel 1 Absatz 1 bezeichneten 
Verpflichtung vorsehen, wenn das Mutterunternehmen eine Beteiligungsgesellschaft im Sinne 
des Artikels 5 Absatz 3 der Richtlinie 78/660/EWG ist und a) während des Geschäftsjahres 
weder mittelbar noch unmittelbar in die Verwaltung des Tochterunternehmens eingegriffen 
hat, und 
b) das mit der Beteiligung verbundene Stimmrecht bei der Bestellung eines Mitglieds des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Tochterunternehmens während des 
Geschäftsjahres sowie der fünf vorhergehenden Geschäftsjahre nicht ausgeuebt hat oder, falls 
die Ausübung des Stimmrechts für die Tätigkeit des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans des Tochterunternehmens notwendig war, sofern kein mit der Mehrheit der 
Stimmrechte beteiligter Aktionär oder Gesellschafter des Mutterunternehmens und kein 
Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans dieses Unternehmens oder seines 
mit der Mehrheit der Stimmrechte beteiligten Aktionärs oder Gesellschafters den Verwaltungs-
, Leitungs- oder Aufsichtsorganen des Tochterunternehmens angehört und die so bestellten 
Mitglieder dieser Organe ihr Amt ohne Einmischung oder Einflußnahme des 
Mutterunternehmens oder eines seiner Tochterunternehmen ausgeuebt haben und 
c) Darlehen nur solchen Unternehmen gewährt hat, an denen es eine Beteiligung besitzt. Sind 
Darlehen an andere Empfänger gegeben worden, so müssen diese bis zum Stichtag des 
Jahresabschlusses für das vorhergehende Geschäftsjahr zurückgezahlt worden sein, und 
d) die Befreiung von einer Behörde nach Prüfung der vorstehend aufgeführten 
Voraussetzungen erteilt worden ist. 

(2) a) Wird eine Beteiligungsgesellschaft befreit, so findet Artikel 43 Absatz 2 der Richtlinie 
78/660/EWG von dem in Artikel 49 Absatz 2 bezeichneten Zeitpunkt an keine Anwendung 
auf den Jahresabschluß dieser Gesellschaft im Hinblick auf Mehrheitsbeteiligungen an ihren 
Tochterunternehmen. 
b) Die für Mehrheitsbeteiligungen nach Artikel 43 Absatz 1 Ziffer 2 der Richtlinie 
78/660/EWG vorgeschriebenen Angaben brauchen nicht gemacht zu werden, soweit sie 
geeignet sind, der Gesellschaft, ihren Aktionären oder Gesellschaftern oder einem ihrer 
Tochterunternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen. Die Mitgliedstaaten können dazu 
die vorherige Zustimmung einer Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts verlangen. Das 
Unterlassen dieser Angaben ist im Anhang zu erwähnen. 

Artikel 6
(1) Die Mitgliedstaaten können ferner von der in Artikel 1 Absatz 1 bezeichneten 
Verpflichtung unbeschadet von Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 befreien, wenn zum 
Bilanzstichtag des Mutterunternehmens die zu konsolidierenden Unternehmen insgesamt 
aufgrund ihrer letzten Jahresabschlüsse zwei der drei in Artikel 27 der Richtlinie 78/660/EWG 
bezeichneten Grössenmerkmale nicht überschreiten. 
(2) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß bei der Berechnung der 
vorgenannten Grössenmerkmale weder die Verrechnung nach Artikel 19 Absatz 1 noch die 
Weglassung nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben a) und b) vorgenommen wird. In diesem 
Fall werden die Grössenmerkmale in bezug auf die Bilanzsumme und die Nettoumsatzerlöse 
um 20 % erhöht. 
(3) Auf die genannten Grössenmerkmale ist Artikel 12 der Richtlinie 78/660/EWG 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?sma...numdoc&lg=de&numdoc=31983L0349&model=guichett (4 von 19) [30.08.02 00:32:22]



TXTG - 31983L0349 - bas-cde

anwendbar. 
(4) Der vorliegende Artikel darf nicht angewendet werden, wenn eines der zu 
konsolidierenden Unternehmen eine Gesellschaft ist, deren Wertpapiere zur amtlichen 
Notierung an einer Wertpapierbörse in einem Mitgliedstaat zugelassen sind. 
(5) Bis zum Ablauf einer Frist von zehn Jahren, gerechnet von dem in Artikel 49 Absatz 2 
genannten Zeitpunkt an, können die Mitgliedstaaten die in ECU ausgedrückten 
Grössenmerkmale bis auf das Zweieinhalbfache und die durchschnittliche Anzahl der 
während des Geschäftsjahres Beschäftigten bis auf 500 erhöhen. 

Artikel 7
(1) Die Mitgliedstaaten befreien, unbeschadet von Artikel 4 Absatz 2 und der Artikel 5 und 6, 
jedes ihrem Recht unterliegende Mutterunternehmen, das gleichzeitig Tochterunternehmen 
ist, von der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Verpflichtung, sofern dessen Mutterunternehmen 
dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, in den folgenden zwei Fällen: a) das 
Mutterunternehmen besitzt sämtliche Aktien oder Anteile des befreiten Unternehmens. Die 
Aktien oder Anteile dieses Unternehmens, die aufgrund einer gesetzlichen oder 
satzungsmässigen Verpflichtung von Mitgliedern des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans gehalten werden, werden nicht berücksichtigt, 
b) das Mutterunternehmen besitzt 90 % oder mehr der Aktien oder Anteile des befreiten 
Unternehmens und die anderen Aktionäre dieses Unternehmens haben der Befreiung 
zugestimmt. 
Sofern nach dem Recht eines Mitgliedstaats zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie 
konsolidierte Abschlüsse in diesem Falle vorgeschrieben sind, braucht dieser Mitgliedstaat 
diese Vorschrift bis zum Ablauf einer Frist von zehn Jahren ab dem in Artikel 49 Absatz 2 
genannten Zeitpunkt nicht anzuwenden. 

(2) Die Befreiung hängt von folgenden Voraussetzungen ab: a) Das befreite Unternehmen 
sowie alle seine Tochterunternehmen sind unbeschadet der Artikel 13, 14 und 15 in den 
konsolidierten Abschluß eines grösseren Kreises von Unternehmen einbezogen worden, 
dessen Mutterunternehmen dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt; 
b) aa) Der unter Buchstabe a) bezeichnete konsolidierte Abschluß und der konsolidierte 
Lagebericht des grösseren Kreises von Unternehmen sind von dem Mutterunternehmen dieses 
Kreises von Unternehmen im Einklang mit dieser Richtlinie nach dem Recht des 
Mitgliedstaats erstellt und geprüft worden, dem das Mutterunternehmen unterliegt; 
bb) der unter Buchstabe a) bezeichnete konsolidierte Abschluß, der konsolidierte Lagebericht 
nach Unterbuchstabe aa) sowie der Bericht, der mit der Prüfung dieses Abschlusses 
beauftragten Person und gegebenenfalls die in Artikel 9 bezeichneten Unterlagen sind von 
dem befreiten Unternehmen nach dem Recht des Mitgliedstaats, dem dieses Unternehmen 
unterliegt, nach Artikel 38 offengelegt worden. Der betreffende Mitgliedstaat kann 
vorschreiben, daß die genannten Unterlagen in seiner Amtssprache offengelegt werden und 
die Übersetzung dieser Unterlagen beglaubigt wird. 

c) Der Anhang des Jahresabschlusses des befreiten Unternehmens enthält: aa) Name und Sitz 
des Mutterunternehmens, das den unter Buchstabe a) bezeichneten konsolidierten Abschluß 
aufstellt, und 
bb) einen Hinweis auf die Befreiung von der Verpflichtung, einen konsolidierten Abschluß 
und einen konsolidierten Lagebericht aufzustellen. 

(3) Die Mitgliedstaaten brauchen den vorliegenden Artikel nicht auf Gesellschaften 
anzuwenden, deren Wertpapiere zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in einem 
Mitgliedstaat zugelassen sind. 

Artikel 8
(1) Die Mitgliedstaaten können in den von Artikel 7 Absatz 1 nicht erfassten Fällen 
unbeschadet von Artikel 4 Absatz 2 und der Artikel 5 und 6 jedes ihrem Recht unterliegende 
Mutterunternehmen, das gleichzeitig Tochterunternehmen ist, dessen eigenes 
Mutterunternehmen dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt, von der in Artikel 1 Absatz 1 
genannten Verpflichtung befreien, wenn alle in Artikel 7 Absatz 2 bezeichneten 
Voraussetzungen erfüllt sind und Aktionäre oder Gesellschafter des befreiten Unternehmens, 
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die einen Mindestprozentsatz des gezeichneten Kapitals dieses Unternehmens besitzen, nicht 
spätestens sechs Monate vor dem Ablauf des Geschäftsjahres die Aufstellung eines 
konsolidierten Abschlusses verlangt haben. Die Mitgliedstaaten dürfen diesen Prozentsatz für 
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien auf nicht höher als 10 % und 
für Unternehmen in anderer Rechtsform auf nicht höher als 20 % festlegen. 
(2) Ein Mitgliedstaat kann die Befreiung nicht davon abhängig machen, daß das 
Mutterunternehmen, das den in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a) bezeichneten konsolidierten 
Abschluß aufstellt, ebenfalls seinem Recht unterliegt. 
(3) Ein Mitgliedstaat kann die Befreiung nicht von Bedingungen bezueglich der Aufstellung 
und Prüfung des in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a) bezeichneten konsolidierten Abschlusses 
abhängig machen. 

Artikel 9
(1) Die Mitgliedstaaten können die in den Artikeln 7 und 8 vorgesehene Befreiung davon 
abhängig machen, daß zusätzliche Angaben in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie in dem 
in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a) genannten konsolidierten Abschluß oder in einer als 
Anhang beigefügten Unterlage erfolgen, sofern diese Angaben auch von den dem Recht 
dieses Mitgliedstaats unterliegenden Unternehmen, die zur Aufstellung eines konsolidierten 
Abschlusses verpflichtet sind und sich in derselben Lage befinden, verlangt werden. 
(2) Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten die Befreiung davon abhängig machen, daß im 
Anhang zu dem in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a) bezeichneten konsolidierten Abschluß 
oder im Jahresabschluß des befreiten Unternehmens für den Kreis von Unternehmen, deren 
Mutterunternehmen sie von der Aufstellung eines konsolidierten Abschlusses befreien, alle 
oder einige der folgenden Angaben gemacht werden: - Höhe des Anlagevermögens, 
- Nettoumsatzerlöse, 
- Jahresergebnis und Eigenkapital, 
- Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer. 

Artikel 10
Die Artikel 7 bis 9 berühren nicht die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Aufstellung eines konsolidierten Abschlusses oder eines konsolidierten Lageberichts - sofern 
diese Unterlagen zur Unterrichtung der Arbeitnehmer oder ihrer Vertreter verlangt werden 
oder 
- auf Verlangen einer Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts für deren Zwecke. 

Artikel 11
(1) Die Mitgliedstaaten können unbeschadet von Artikel 4 Absatz 2 und der Artikel 5 und 6 
jedes ihrem Recht unterliegende Mutterunternehmen, das gleichzeitig Tochterunternehmen 
eines nicht dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegenden Mutterunternehmens ist, von der in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Verpflichtung befreien, wenn alle folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: a) das befreite Unternehmen sowie alle seine Tochterunternehmen werden 
unbeschadet der Artikel 13, 14 und 15 in den konsolidierten Abschluß eines grösseren Kreises 
von Unternehmen einbezogen; 
b) der unter Buchstabe a) bezeichnete konsolidierte Abschluß und gegebenenfalls der 
konsolidierte Lagebericht sind entweder nach dieser Richtlinie oder derart erstellt worden, daß 
sie einem nach dieser Richtlinie erstellten konsolidierten Abschluß und konsolidierten 
Lagebericht gleichwertig sind; 
c) der unter Buchstabe a) bezeichnete konsolidierte Abschluß ist von einer oder mehreren 
Personen geprüft worden, die aufgrund des Rechts, dem das Unternehmen unterliegt, das 
diesen Abschluß aufgestellt hat, zur Prüfung von Jahresabschlüssen zugelassen sind. 

(2) Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b) Unterbuchstabe bb), Buchstabe c) sowie die Artikel 8 bis 
10 finden Anwendung. 
(3) Ein Mitgliedstaat darf Befreiungen nach dem vorliegenden Artikel nur insoweit vorsehen, 
als er die gleichen Befreiungen auch nach den Artikeln 7 bis 10 vorsieht. 

Artikel 12
(1) Unbeschadet der Artikel 1 bis 10 können die Mitgliedstaaten jedem ihrem Recht 
unterliegenden Unternehmen vorschreiben, einen konsolidierten Abschluß und einen 
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konsolidierten Lagebericht aufzustellen, wenn a) dieses Unternehmen sowie ein oder mehrere 
andere Unternehmen, die untereinander nicht in der in Artikel 1 Absatz 1 oder 2 bezeichneten 
Beziehung stehen, aufgrund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Vertrages oder 
einer Satzungsbestimmung dieser Unternehmen einer einheitlichen Leitung unterstehen 
oder 
b) das Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan dieses Unternehmens sowie dasjenige 
eines oder mehrerer Unternehmen, die miteinander nicht in der in Artikel 1 Absatz 1 oder 2 
bezeichneten Beziehung stehen, sich mehrheitlich aus denselben Personen zusammensetzen, 
die während des Geschäftsjahres und bis zur Aufstellung des konsolidierten Abschlusses im 
Amt sind. 

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 sind die Unternehmen, die untereinander in der in Absatz 
1 bezeichneten Beziehung stehen, sowie jedes ihrer Tochterunternehmen zu konsolidierende 
Unternehmen im Sinne dieser Richtlinie, sofern eines oder mehrere dieser Unternehmen eine 
der in Artikel 4 genannten Rechtsformen haben. 
(3) Artikel 3, Artikel 4 Absatz 2, die Artikel 5 und 6, die Artikel 13 bis 28, Artikel 29 Absätze 
1, 3, 4 und 5, die Artikel 30 bis 38 sowie Artikel 39 Absatz 2 finden Anwendung auf den 
konsolidierten Abschluß und konsolidierten Lagebericht nach dem vorliegenden Artikel ; die 
Hinweise auf das Mutterunternehmen sind als Bezugnahme auf die in Absatz 1 bezeichneten 
Unternehmen anzusehen. Jedoch sind unbeschadet von Artikel 19 Absatz 2 die in den 
konsolidierten Abschluß einzubeziehenden Posten "Kapital", "Agio", 
"Neubewertungsrücklage", "Rücklagen", "Ergebnisvortrag" und "Jahresergebnis" die 
addierten Beträge der jeweiligen Posten sämtlicher in Absatz 1 bezeichneter Unternehmen. 

Artikel 13
(1) Ein Unternehmen braucht nicht in die Konsolidierung einbezogen zu werden, wenn es im 
Hinblick auf die Zielsetzung des Artikels 16 Absatz 3 nur von untergeordneter Bedeutung ist. 
(2) Entsprechen mehrere Unternehmen den Voraussetzungen des Absatzes 1, so sind diese 
Unternehmen dennoch in die Konsolidierung einzubeziehen, sofern sie insgesamt im Hinblick 
auf die Zielsetzung von Artikel 16 Absatz 3 nicht von untergeordneter Bedeutung sind. 
(3) Ausserdem braucht ein Unternehmen auch dann nicht in die Konsolidierung einbezogen 
zu werden, wenn a) erhebliche und andauernde Beschränkungen aa) die Ausübung der Rechte 
des Mutterunternehmens in bezug auf Vermögen oder Geschäftsführung dieses Unternehmens 
oder 
bb) die Ausübung der einheitlichen Leitung dieses Unternehmens, das in der in Artikel 12 
Absatz 1 bezeichneten Beziehung steht, 

nachhaltig beeinträchtigen, 
b) die für die Aufstellung eines konsolidierten Abschlusses nach dieser Richtlinie 
erforderlichen Angaben nicht ohne unverhältnismässig hohe Kosten oder Verzögerungen zu 
erhalten sind, 
c) die Anteile oder Aktien dieses Unternehmens ausschließlich zum Zwecke ihrer 
Weiterveräusserung gehalten werden. 

Artikel 14
(1) Wenn ein oder mehrere zu konsolidierende Unternehmen derart unterschiedliche 
Tätigkeiten ausüben, daß sich ihre Einbeziehung in die Konsolidierung als mit der in Artikel 
16 Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtung unvereinbar erweist, sind diese Unternehmen 
unbeschadet von Artikel 33 nicht in den konsolidierten Abschluß einzubeziehen. 
(2) Absatz 1 ist nicht allein deshalb anwendbar, weil die in die Konsolidierung 
einzubeziehenden Unternehmen teils herstellende, teils Handel treibende und teils 
Dienstleistungen erbringende Unternehmen sind oder weil diese Unternehmen jeweils 
verschiedene Erzeugnisse herstellen, mit verschiedenen Erzeugnissen Handel treiben oder 
Dienstleistungen unterschiedlicher Art erbringen. 
(3) Die Anwendung des Absatzes 1 ist im Anhang zu erwähnen und hinreichend zu 
begründen. Werden die Jahresabschlüsse oder die konsolidierten Abschlüsse der so 
ausgeklammerten Unternehmen nicht in demselben Mitgliedstaat nach der Richtlinie 
68/151/EWG (1) offengelegt, so sind sie den konsolidierten Abschlüssen beizufügen oder der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu halten. Im letzteren Falle muß eine Abschrift dieser 
Unterlagen auf blossen Antrag erhältlich sein ; das dafür berechnete Entgelt darf die 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?sma...numdoc&lg=de&numdoc=31983L0349&model=guichett (7 von 19) [30.08.02 00:32:22]



TXTG - 31983L0349 - bas-cde

Verwaltungskosten nicht übersteigen. 

Artikel 15
(1) Sofern ein Mutterunternehmen, das keine gewerbliche Tätigkeit ausübt und keinen Handel 
treibt, aufgrund einer Vereinbarung mit einem oder mehreren nicht in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen Aktien oder Anteile eines Tochterunternehmens hält, können die 
Mitgliedstaaten gestatten, daß dieses Mutterunternehmen in Anwendung des Artikels 16 
Absatz 3 nicht in die Konsolidierung einbezogen wird. 
(2) Der Jahresabschluß des Mutterunternehmens ist dem konsolidierten Abschluß beizufügen. 
(3) Wird von dieser Ausnahme Gebrauch gemacht, ist entweder Artikel 59 der Richtlinie 
78/660/EWG auf den Jahresabschluß des Mutterunternehmens anzuwenden oder sind die 
Angaben, die sich aus einer Anwendung der genannten Vorschrift ergeben würden, im 
Anhang zu machen. 

2. ABSCHNITT Art und Weise der Aufstellung des konsolidierten Abschlusses 
Artikel 16
(1) Der konsolidierte Abschluß besteht aus der konsolidierten Bilanz, der konsolidierten 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang. Diese Unterlagen bilden eine Einheit. 
(2) Der konsolidierte Abschluß ist klar und übersichtlich aufzustellen und hat dieser Richtlinie 
zu entsprechen. 
(3) Der konsolidierte Abschluß hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesamtheit der in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen zu vermitteln. 
(4) Reicht die Anwendung dieser Richtlinie nicht aus, um ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild im Sinne des Absatzes 3 zu vermitteln, so sind zusätzliche Angaben zu 
machen. 
(5) Ist in Ausnahmefällen die Anwendung einer Vorschrift der Artikel 17 bis 35 und des 
Artikels 39 mit der in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtung unvereinbar, so muß von der 
betreffenden Vorschrift abgewichen werden, damit ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild im Sinne des Absatzes 3 vermittelt wird. Eine solche Abweichung ist im 
Anhang zu erwähnen und hinreichend zu begründen ; ihr Einfluß auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage ist darzulegen. Die Mitgliedstaaten können die Ausnahmefälle bezeichnen 
und die entsprechende Ausnahmeregelung festlegen. 
(6) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß in dem konsolidierten 
Abschluß neben den Angaben, die aufgrund der vorliegenden Richtlinie erforderlich sind, 
weitere Angaben gemacht werden. 

Artikel 17
(1) Für die Gliederung des konsolidierten Abschlusses gelten die Artikel 3 bis 10, 13 bis 26 
und 28 bis 30 der Richtlinie 78/660/EWG unbeschadet der Bestimmungen der vorliegenden 
Richtlinie und unter Berücksichtigung der Anpassungen, die sich aus den besonderen 
Merkmalen eines konsolidierten Abschlusses im Vergleich zum Jahresabschluß zwangsläufig 
ergeben. 
(2) Die Mitgliedstaaten können bei Vorliegen besonderer Umstände, die einen 
unverhältnismässigen Aufwand erfordern, gestatten, daß die Vorräte in dem konsolidierten 
Abschluß zusammengefasst werden. 

Artikel 18
Die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens der in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen werden vollständig in die konsolidierte Bilanz übernommen. 

Artikel 19
(1) Die Buchwerte der Anteile oder Aktien am Kapital der in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen werden mit dem auf sie entfallenden Teil des Eigenkapitals der in 
die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen verrechnet. a) Die Verrechnung erfolgt auf 
der Grundlage der Buchwerte zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Unternehmen erstmalig in die 
Konsolidierung einbezogen werden. Die sich bei der Verrechnung ergebenden (1) ABl. Nr. L 
65 vom 14.3.1968, S. 8. Unterschiedsbeträge werden, soweit möglich, unmittelbar unter 
Posten der konsolidierten Bilanz verbucht, deren Wert höher oder niedriger ist als ihr 
Buchwert. 
b) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß die Verrechnung auf der 
Grundlage der Werte der feststellbaren Aktiva und Passiva des zu konsolidierenden 
Unternehmens zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder Aktien erfolgt oder, beim Erwerb 
zu verschiedenen Zeitpunkten, zu dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen 
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Tochterunternehmen geworden ist. 
c) Ein nach Buchstabe a) verbleibender oder nach Buchstabe b) entstehender 
Unterschiedsbetrag ist in der konsolidierten Bilanz unter einem gesonderten Posten mit 
entsprechender Bezeichnung auszuweisen. Der Posten, die angewendeten Methoden und 
wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Anhang zur Bilanz zu erläutern. 
Lässt ein Mitgliedstaat eine Verrechnung von positiven mit negativen Unterschiedsbeträgen 
zu, so sind diese ebenfalls im Anhang aufzugliedern. 

(2) Absatz 1 gilt jedoch nicht für Anteile oder Aktien am Kapital des Mutterunternehmens, die 
sich im Besitz des Mutterunternehmens selbst oder eines anderen in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmens befinden. Diese Anteile oder Aktien werden im konsolidierten 
Abschluß als eigene Aktien oder Anteile nach der Richtlinie 78/660/EWG betrachtet. 

Artikel 20
(1) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß der Buchwert der Anteile 
oder Aktien am Kapital eines in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmens nur mit dem 
auf ihn entfallenden Anteil des Kapitals verrechnet wird, sofern a) die Anteile oder Aktien 
mindestens 90 v.H. des Nennbetrags oder, falls kein Nennbetrag vorhanden ist, des 
rechnerischen Wertes der Anteile oder Aktien dieses Unternehmens ausmachen, die keine 
Anteile im Sinne des Artikels 29 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie 77/91/EWG (1) sind, 
b) der Hundertsatz, auf den in Buchstabe a) Bezug genommen wird, im Wege einer 
Vereinbarung erreicht wird, die die Ausgabe von Anteilen oder Aktien durch ein in die 
Konsolidierung einbezogenes Unternehmen vorsieht, 
c) die in Buchstabe b) bezeichnete Vereinbarung keine Barzahlung vorsieht, die über 10 v.H. 
des Nennbetrags oder, falls kein Nennbetrag vorhanden ist, des rechnerischen Wertes der 
ausgegebenen Anteile oder Aktien hinausgeht. 

(2) Der Unterschiedsbetrag nach Absatz 1 wird je nach Lage des Falles den konsolidierten 
Rücklagen zugerechnet oder von ihnen abgezogen. 
(3) Die Anwendung der Methode nach Absatz 1, die sich daraus ergebenden Veränderungen 
der Rücklagen sowie der Name und Sitz der betreffenden Unternehmen sind im Anhang 
anzugeben. 

Artikel 21
Die Beträge, die den Anteilen oder Aktien entsprechen, welche sich bei konsolidierten 
Tochterunternehmen im Besitz von anderen Personen als den in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen befinden, werden in der konsolidierten Bilanz unter einem 
gesonderten Posten mit entsprechender Bezeichnung ausgewiesen. 

Artikel 22
Die Aufwendungen und Erträge der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen 
werden vollständig in die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung übernommen. 

Artikel 23
Die Beträge aus dem Ergebnis von konsolidierten Tochterunternehmen, die den Aktien oder 
Anteilen entsprechen, welche sich im Besitz anderer Personen als den in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen befinden, werden in der konsolidierten Gewinn- und 
Verlustrechnung unter einem gesonderten Posten mit entsprechender Bezeichnung 
ausgewiesen. 

Artikel 24
Der konsolidierte Abschluß ist nach den Grundsätzen der Artikel 25 bis 28 aufzustellen. 

Artikel 25
(1) In der Anwendung der Konsolidierungsmethoden soll Stetigkeit bestehen. 
(2) Abweichungen von Absatz 1 sind in Ausnahmefällen zulässig. Wird von diesen 
Abweichungen Gebrauch gemacht, so sind sie im Anhang anzugeben und hinreichend zu 
begründen ; ihr Einfluß auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aller in die 
Konsolidierung einbezogenen Unternehmen ist anzugeben. 

Artikel 26
(1) Im konsolidierten Abschluß sind Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der in die 
Konsolidierung einbezogenen Unternehmen so auszuweisen, als ob sie ein einziges 
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Unternehmen wären. Insbesondere werden in dem konsolidierten Abschluß (1) ABl. Nr. L 26 
vom 31.1.1977, S. 1. a) Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen weggelassen; 
b) Aufwendungen und Erträge aus Geschäften zwischen in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen weggelassen; 
c) Gewinne und Verluste aus Geschäften zwischen in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen, die in den Buchwert der Aktiva eingehen, weggelassen. Bis zu einer späteren 
Koordinierung können die Mitgliedstaaten jedoch zulassen, daß diese Weglassungen nach 
dem auf das Mutterunternehmen entfallenden Anteil am Kapital der einzelnen in die 
Konsolidierung einbezogenen Tochterunternehmen erfolgen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Abweichungen von Absatz 1 Buchstabe c) zulassen, wenn das 
Geschäft zu normalen Marktbedingungen geschlossen wird und die Weglassung des Gewinns 
oder Verlustes einen unverhältnismässig hohen Aufwand erfordern würde. Abweichungen 
von dem Grundsatz sind im Anhang anzugeben und, wenn ihr Einfluß auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage aller in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen bedeutend ist, 
zu erläutern. 
(3) Abweichungen von Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) sind zulässig, wenn die 
betreffenden Beträge in bezug auf das Ziel des Artikels 16 Absatz 3 nur von untergeordneter 
Bedeutung sind. 

Artikel 27
(1) Der konsolidierte Abschluß wird zum selben Stichtag wie der Jahresabschluß des 
Mutterunternehmens aufgestellt. 
(2) Jedoch können die Mitgliedstaaten mit Rücksicht auf den Bilanzstichtag der Mehrzahl 
oder der bedeutendsten der konsolidierten Unternehmen gestatten oder vorschreiben, daß der 
konsolidierte Abschluß zu einem anderen Zeitpunkt aufgestellt wird. Wird von dieser 
Abweichung Gebrauch gemacht, so ist dies im Anhang zum konsolidierten Abschluß 
anzugeben und hinreichend zu begründen. Ausserdem sind Vorgänge von besonderer 
Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines konsolidierten Unternehmens, 
die zwischen dem Bilanzstichtag dieses Unternehmens und dem Stichtag des konsolidierten 
Abschlusses eingetreten sind, zu berücksichtigen oder anzugeben. 
(3) Liegt der Bilanzstichtag eines Unternehmens um mehr als drei Monate vor dem Stichtag 
des konsolidierten Abschlusses, so wird dieses Unternehmen aufgrund eines auf den Stichtag 
des konsolidierten Abschlusses aufgestellten Zwischenabschlusses konsolidiert. 

Artikel 28
Hat sich die Zusammensetzung aller in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen im 
Laufe des Geschäftsjahres erheblich geändert, so sind in den konsolidierten Abschluß 
Angaben aufzunehmen, die es ermöglichen, die aufeinanderfolgenden konsolidierten 
Abschlüsse sinnvoll zu vergleichen. Bei einer bedeutenden Änderung können die 
Mitgliedstaaten im übrigen vorschreiben oder zulassen, dieser Verpflichtung dadurch 
nachzukommen, daß eine geänderte Eröffnungsbilanz und eine geänderte Gewinn- und 
Verlustrechnung aufgestellt werden. 

Artikel 29
(1) Die in die Konsolidierung einbezogenen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens 
werden nach einheitlichen Methoden und in Übereinstimmung mit den Artikeln 31 bis 42 und 
60 der Richtlinie 78/660/EWG bewertet. 
(2) a) Das Unternehmen, das den konsolidierten Abschluß aufstellt, hat dieselben 
Bewertungsmethoden anzuwenden wie diejenigen, welche es auf seinen eigenen 
Jahresabschluß anwendet. Jedoch können die Mitgliedstaaten die Anwendung anderer 
Bewertungsmethoden gestatten oder vorschreiben, soweit diese mit den vorstehend 
bezeichneten Artikeln der Richtlinie 78/660/EWG übereinstimmen. 
b) Wird von diesen Abweichungen Gebrauch gemacht, so sind sie im Anhang des 
konsolidierten Abschlusses anzugeben und hinreichend zu begründen. 

(3) Sofern in die Konsolidierung einbezogene Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens 
in den Jahresabschlüssen von in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen nach 
Methoden bewertet worden sind, die sich von den auf die Konsolidierung angewendeten 
Methoden unterscheiden, sind diese Vermögensgegenstände nach den letzteren Methoden 
neuzubewerten, es sei denn, daß das Ergebnis dieser Neubewertung in bezug auf die 
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Zielsetzung des Artikels 16 Absatz 3 nur von untergeordneter Bedeutung ist. Abweichungen 
von diesem Grundsatz sind in Ausnahmefällen zulässig. Sie sind im Anhang zum 
konsolidierten Abschluß anzugeben und hinreichend zu begründen. 
(4) In der konsolidierten Bilanz und in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ist 
der Konsolidierungsunterschied zwischen dem Steueraufwand, der dem Geschäftsjahr und 
den früheren Geschäftsjahren zugerechnet wird und den für diese Geschäftsjahre bereits 
gezahlten oder zu zahlenden Steuern zu berücksichtigen, soweit sich daraus wahrscheinlich 
für eines der konsolidierten Unternehmen in absehbarer Zukunft ein tatsächlicher Aufwand 
ergibt. 
(5) Sofern bei einem in die Konsolidierung einbezogenen Gegenstand des Aktivvermögens 
eine ausserordentliche Wertberichtigung allein für die Anwendung steuerlicher Vorschriften 
vorgenommen worden ist, darf dieser Vermögensgegenstand erst nach Wegfall dieser 
Berichtigung in den konsolidierten Abschluß übernommen werden. Jedoch können die 
Mitgliedstaaten gestatten oder vorschreiben, daß ein solcher Vermögensgegenstand auch ohne 
Wegfall der Wertberichtigungen in den konsolidierten Abschluß übernommen wird, sofern 
der Betrag der Wertberichtigungen im Anhang zum konsolidierten Abschluß angegeben und 
hinreichend begründet wird. 

Artikel 30
(1) Der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c) bezeichnete gesonderte Posten, der einem 
positiven Konsolidierungsunterschied entspricht, wird nach den Vorschriften für den Posten 
"Geschäfts- oder Firmenwert" der Richtlinie 78/660/EWG behandelt. 
(2) Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß der positive Konsolidierungsunterschied 
unmittelbar und offen von Rücklagen abgezogen wird. 

Artikel 31
Der Betrag unter dem in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c) bezeichneten Posten, der einem 
negativen Konsolidierungsunterschied entspricht, darf in die konsolidierte Gewinn- und 
Verlustrechnung nur übernommen werden, a) wenn dieser Unterschiedsbetrag einer zum 
Zeitpunkt des Erwerbs erwarteten ungünstigen Entwicklung der künftigen Ergebnisse des 
betreffenden Unternehmens oder erwarteten Aufwendungen entspricht, soweit sich diese 
Erwartungen erfüllen, 
oder 
b) soweit dieser Unterschiedsbetrag einem realisierten Gewinn entspricht. 

Artikel 32
(1) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß, sofern ein in die 
Konsolidierung einbezogenes Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren nicht in die 
Konsolidierung einbezogenen Unternehmen ein anderes Unternehmen leitet, dieses 
entsprechend dem Anteil der Rechte, die darin von dem in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen gehalten werden, in den konsolidierten Abschluß einbezogen wird. 
(2) Die Artikel 13 bis 31 finden sinngemäß auf die in Absatz 1 bezeichnete 
Quotenkonsolidierung Anwendung. 
(3) Im Falle der Anwendung des vorliegenden Artikels ist Artikel 33 nicht anzuwenden, wenn 
das Unternehmen, das einer Quotenkonsolidierung unterliegt, ein assoziiertes Unternehmen 
im Sinne von Artikel 33 ist. 

Artikel 33
(1) Wird von einem in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen ein maßgeblicher 
Einfluß auf die Geschäfts- und Finanzpolitik eines nicht in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmens (assoziiertes Unternehmen) ausgeuebt, an dem eine Beteiligung im Sinne des 
Artikels 17 der Richtlinie 78/660/EWG besteht, so ist diese Beteiligung in der konsolidierten 
Bilanz unter einem gesonderten Posten mit entsprechender Bezeichnung auszuweisen. Es wird 
vermutet, daß ein Unternehmen einen maßgeblichen Einfluß auf ein anderes Unternehmen 
ausübt, wenn es 20 % oder mehr der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter dieses 
Unternehmens hat. Artikel 2 findet Anwendung. 
(2) Bei der erstmaligen Anwendung des vorliegenden Artikels auf eine Beteiligung im Sinne 
von Absatz 1 wird diese in der konsolidierten Bilanz wie folgt ausgewiesen: a) entweder mit 
dem Buchwert im Einklang mit den Bewertungsregeln der Richtlinie 78/660/EWG ; dabei 
wird der Unterschiedsbetrag zwischen diesem Wert und dem Betrag, der dem auf diese 
Beteiligung entfallenden Teil des Eigenkapitals entspricht, in der konsolidierten Bilanz oder 
im Anhang gesondert ausgewiesen ; dieser Unterschiedsbetrag wird zu dem Zeitpunkt 
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berechnet, zu dem die Methode erstmalig angewendet wird, 
b) oder mit dem Betrag, der dem auf die Beteiligung entfallenden Teil des Eigenkapitals des 
assoziierten Unternehmens entspricht ; dabei wird der Unterschiedsbetrag zwischen diesem 
Betrag und dem Buchwert im Einklang mit den Bewertungsregeln der Richtlinie 78/660/EWG 
in der konsolidierten Bilanz oder im Anhang gesondert ausgewiesen ; dieser 
Unterschiedsbetrag wird zu dem Zeitpunkt berechnet, an dem die Methode erstmalig 
angewendet wird. 
c) Die Mitgliedstaaten können die Anwendung nur eines dieser Buchstaben vorschreiben. In 
der konsolidierten Bilanz oder im Anhang ist anzugeben, ob von Buchstabe a) oder Buchstabe 
b) Gebrauch gemacht worden ist. 
d) Ferner können die Mitgliedstaaten für die Anwendung des Buchstabens a) oder b) gestatten 
oder vorschreiben, daß die Berechnung des Unterschiedsbetrags zum Zeitpunkt des Erwerbs 
der Anteile oder Aktien erfolgt oder, beim Erwerb zu verschiedenen Zeitpunkten, zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen ein assoziiertes Unternehmen geworden ist. 

(3) Sind Gegenstände des Aktiv- oder Passivvermögens des assoziierten Unternehmens nach 
Methoden bewertet worden, die sich von den auf die Konsolidierung nach Artikel 29 Absatz 2 
angewendeten Methoden unterscheiden, so können diese Vermögenswerte für die Berechnung 
des Unterschiedsbetrags nach Absatz 2 Buchstabe a) oder Buchstabe b) des vorliegenden 
Artikels nach den für die Konsolidierung angewendeten Methoden neu bewertet werden. Wird 
eine solche Neubewertung nicht vorgenommen, so ist dies im Anhang zu erwähnen. Die 
Mitgliedstaaten können eine solche Neubewertung vorschreiben. 
(4) Der Buchwert nach Absatz 2 Buchstabe a) oder der Betrag, der dem auf die Beteiligung 
entfallenden Teil des Eigenkapitals des assoziierten Unternehmens nach Absatz 2 Buchstabe 
b) entspricht, wird um die während des Geschäftsjahres eingetretene Änderung des auf die 
Beteiligung entfallenden Teils des Eigenkapitals des assoziierten Unternehmens erhöht oder 
vermindert ; er vermindert sich um den Betrag der auf die Beteiligung entfallenden 
Dividenden. 
(5) Kann ein positiver Unterschiedsbetrag nach Absatz 2 Buchstabe a) oder Buchstabe b) 
nicht einer bestimmten Kategorie von Gegenständen des Aktiv- oder Passivvermögens 
zugerechnet werden, so wird dieser Betrag nach Artikel 30 und Artikel 39 Absatz 3 behandelt. 
(6) Der auf die Beteiligung entfallende Teil des Ergebnisses des assoziierten Unternehmens 
wird unter einem gesonderten Posten mit entsprechender Bezeichnung in der konsolidierten 
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 
(7) Die Weglassungen nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c) werden nur insoweit 
vorgenommen, als die betreffenden Tatbestände bekannt oder zugänglich sind. Artikel 26 
Absätze 2 und 3 sind anwendbar. 
(8) Stellt das assoziierte Unternehmen einen konsolidierten Abschluß auf, so sind die 
vorstehenden Absätze auf das in diesem konsolidierten Abschluß ausgewiesene Eigenkapital 
anzuwenden. 
(9) Auf die Anwendung dieses Artikels kann verzichtet werden, wenn die Beteiligung am 
Kapital des assoziierten Unternehmens im Hinblick auf die Zielsetzung des Artikels 16 
Absatz 3 nur von untergeordneter Bedeutung sind. 

Artikel 34
Im Anhang sind ausser den in anderen Bestimmungen dieser Richtlinie vorgeschriebenen 
Angaben zumindest Angaben zu machen über 1. die auf die verschiedenen Posten des 
konsolidierten Abschlusses angewandten Bewertungsmethoden sowie die Methoden zur 
Berechnung der Wertberichtigungen. Für die in dem konsolidierten Abschluß angegebenen 
Beträge, welche auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, 
ist anzugeben, auf welcher Grundlage sie in die Währung, in welcher der konsolidierte 
Abschluß aufgestellt wird, umgerechnet worden sind; 
2. a) Name und Sitz der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen, den Anteil des 
Kapitals, der in den in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen ausser dem 
Mutterunternehmen von jedem in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen oder durch 
eine im eigenen Namen, aber für Rechnung dieser Unternehmen handelnde Person gehalten 
wird, sowie die in Artikel 1 und Artikel 12 Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen, aufgrund 
deren die Konsolidierung nach Anwendung von Artikel 2 erfolgt ist. Die zuletzt genannte 
Angabe braucht jedoch nicht gemacht zu werden, wenn die Konsolidierung aufgrund von 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) erfolgt ist und ausserdem Kapitalanteil und Anteil an den 
Stimmrechten übereinstimmen; 
b) die gleichen Angaben sind für die Unternehmen zu machen, die nach den Artikeln 13 und 
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14 nicht in die Konsolidierung einbezogen worden sind ; unbeschadet des Artikels 14 Absatz 
3 ist der Ausschluß der in Artikel 13 bezeichneten Unternehmen zu begründen; 

3. a) Name und Sitz der Unternehmen, die mit einem in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen im Sinne von Artikel 33 Absatz 1 assoziiert sind, den Anteil ihres Kapitals, der 
von in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen selbst oder durch eine im eigenen 
Namen, aber für Rechnung dieser Unternehmen handelnde Person gehalten wird; 
b) die gleichen Angaben sind für die in Artikel 33 Absatz 9 bezeichneten assoziierten 
Unternehmen zu machen ; ausserdem ist die Anwendung dieser Vorschrift zu begründen; 

4. Name und Sitz der Unternehmen, die Gegenstand einer Quotenkonsolidierung nach Artikel 
32 sind, die Tatbestände, aus denen sich die gemeinsame Leitung ergibt, sowie den Anteil des 
Kapitals dieser Unternehmen, der von in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen 
selbst oder durch eine im eigenen Namen, aber für Rechnung dieser Unternehmen handelnde 
Person gehalten wird; 
5. Name und Sitz anderer als der unter den Nummern 2, 3 und 4 bezeichneten Unternehmen, 
bei denen in die Konsolidierung einbezogene oder nach Artikel 14 weggelassene 
Unternehmen entweder selbst oder durch eine im eigenen Namen, aber für Rechnung dieser 
Unternehmen handelnde Person mit mindestens einem Prozentsatz am Kapital beteiligt ist, 
den die Mitgliedstaaten auf höchstens 20 % festsetzen dürfen, unter Angabe des Anteils am 
Kapital sowie der Höhe des Eigenkapitals und des Ergebnisses des letzten Geschäftsjahres, für 
das ein Abschluß aufgestellt worden ist. Diese Angaben können unterbleiben, wenn sie in 
bezug auf die Zielsetzung des Artikels 16 Absatz 3 von untergeordneter Bedeutung sind. Die 
Angabe des Eigenkapitals und des Ergebnisses kann ebenfalls unterbleiben, wenn das 
betreffende Unternehmen seine Bilanz nicht offenlegt und es sich indirekt oder direkt zu 
weniger als 50 % im Besitz der erwähnten Unternehmen befindet; 
6. den Gesamtbetrag der in der konsolidierten Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten mit 
einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sowie den Gesamtbetrag der in der konsolidierten 
Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten, die von in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen dinglich gesichert sind, unter Angabe ihrer Art und Form; 
7. den Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der konsolidierten Bilanz 
erscheinen, sofern diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage der Gesamtheit der in die 
Konsolidierung einbezogenen Unternehmen von Bedeutung ist. Davon sind 
Pensionsverpflichtungen und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die 
nicht in die Konsolidierung einbezogen sind, gesondert auszuweisen; 
8. die Aufgliederung der konsolidierten Nettoumsatzerlöse im Sinne von Artikel 28 der 
Richtlinie 78/660/EWG nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geographisch bestimmten 
Märkten, soweit sich hinsichtlich der Organisation des Verkaufs von Erzeugnissen und der 
Erbringung von Dienstleistungen, die der normalen Geschäftstätigkeit sämtlicher in die 
Konsolidierung einbezogener Unternehmen entsprechen, die Tätigkeitsbereiche und 
geographisch bestimmten Märkte untereinander erheblich unterscheiden; 
9. a) den durchschnittlichen Personalbestand der in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen während des Geschäftsjahres, getrennt nach Gruppen, sowie, falls sie nicht 
gesondert in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung erscheinen, die in dem 
Geschäftsjahr verursachten Personalaufwendungen. 
b) Der durchschnittliche Personalbestand der Unternehmen, auf die Artikel 32 Anwendung 
findet, während des Geschäftsjahres wird gesondert ausgewiesen; 

10. das Ausmaß, in dem die Berechnung des konsolidierten Jahresergebnisses von einer 
Bewertung der Posten beeinflusst wurde, die in Abweichung von den Grundsätzen der Artikel 
31 und 34 bis 42 der Richtlinie 78/660/EWG sowie des Artikels 29 Absatz 5 der vorliegenden 
Richtlinie während des Geschäftsjahres oder eines früheren Geschäftsjahres im Hinblick auf 
Steuererleichterungen durchgeführt wurde. Wenn eine solche Bewertung die künftige 
steuerliche Belastung der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen 
erheblich beeinflusst, muß dies angegeben werden; 
11. den Unterschied zwischen dem Steueraufwand, der in den konsolidierten Gewinn- und 
Verlustrechnungen des Geschäftsjahres und der vorangegangenen Geschäftsjahre eingesetzt 
worden ist, und den für diese Geschäftsjahre gezahlten oder zu zahlenden Steuern, sofern 
dieser Unterschied von Bedeutung für den künftigen Steueraufwand ist. Dieser Betrag kann 
auch als Gesamtbetrag in der konsolidierten Bilanz unter einem gesonderten Posten mit 
entsprechender Bezeichnung ausgewiesen werden; 
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12. die Höhe der Vergütungen, die für das Geschäftsjahr den Mitgliedern des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Mutterunternehmens für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen gewährt worden sind, 
sowie die Höhe der unter denselben Voraussetzungen entstandenen oder eingegangenen 
Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern der genannten Organe. Diese 
Angaben sind zusammengefasst für jede dieser Personengruppen zu machen. Die 
Mitgliedstaaten können verlangen, daß in die Angaben nach Satz 1 auch Vergütungen für die 
Wahrnehmung von Aufgaben in Unternehmen einbezogen werden, zu denen Beziehungen im 
Sinne von Artikel 32 oder von Artikel 33 bestehen; 
13. Die Höhe der Vorschüsse und Kredite, die den Mitgliedern des Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgans des Mutterunternehmens von diesem Unternehmen oder einem seiner 
Tochterunternehmen gewährt worden sind, mit Angabe des Zinssatzes, der wesentlichen 
Bedingungen und der gegebenenfalls zurückgezahlten Beträge, sowie die 
Garantieverpflichtungen zugunsten dieser Personen. Diese Angaben sind zusammengefasst 
für jede dieser Personengruppe zu machen. Die Mitgliedstaaten können verlangen, daß die 
Angaben nach Satz 1 auch für Vorschüsse und Kredite zu machen sind, die von Unternehmen 
gewährt werden, zu denen Beziehungen im Sinne von Artikel 32 oder von Artikel 33 
bestehen. 

Artikel 35
(1) Die Mitgliedstaaten könnten gestatten, daß die in Artikel 34 Nummern 2, 3, 4 und 5 
geforderten Angaben a) in einer Aufstellung gemacht werden, die nach Artikel 3 Absätze 1 
und 2 der Richtlinie 68/151/EWG hinterlegt wird ; im Anhang ist auf diese Aufstellung zu 
verweisen; 
b) unterlassen werden, soweit sie geeignet sind, einem in diesen Vorschriften bezeichneten 
Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen. Die Mitgliedstaaten können dazu die 
vorherige Zustimmung einer Verwaltungsbehörde oder eines Gerichts verlangen. Das 
Unterlassen dieser Angaben ist im Anhang zu erwähnen. 

(2) Absatz 1 Buchstabe b) findet ebenfalls Anwendung auf die in Artikel 34 Nummer 8 
geforderten Angaben. 

3. ABSCHNITT Konsolidierter Lagebericht 
Artikel 36
(1) Der konsolidierte Lagebericht hat zumindest den Geschäftsverlauf und die Lage der 
Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen so darzustellen, daß ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. 
(2) Der konsolidierte Lagebericht soll auch eingehen auf a) Ereignisse von besonderer 
Bedeutung, die nach Abschluß des Geschäftsjahres eingetreten sind; 
b) die voraussichtliche Entwicklung der Gesamtheit dieser Unternehmen; 
c) den Bereich Forschung und Entwicklung der Gesamtheit dieser Unternehmen; 
d) die Zahl und den Nennbetrag oder, wenn ein Nennbetrag nicht vorhanden ist, den 
rechnerischen Wert aller Anteile oder Aktien des Mutterunternehmens, die entweder von 
diesem Unternehmen selbst, von Tochterunternehmen oder von einer im eigenen Namen, aber 
für Rechnung dieser Unternehmen handelnden Person gehalten werden. Die Mitgliedstaaten 
können gestatten oder vorschreiben, daß diese Angaben im Anhang gemacht werden. 

4. ABSCHNITT Prüfung des konsolidierten Abschlusses 
Artikel 37
(1) Das Unternehmen, das den konsolidierten Abschluß aufstellt, muß diesen durch eine oder 
mehrere Personen prüfen lassen, die nach dem Recht des Mitgliedstaats, dem dieses 
Unternehmen unterliegt, zur Prüfung von Jahresabschlüssen zugelassen sind. 
(2) Die mit der Prüfung des konsolidierten Abschlusses beauftragte Person oder beauftragten 
Personen haben auch zu prüfen, ob der konsolidierte Lagebericht mit dem konsolidierten 
Abschluß des betreffenden Geschäftsjahres in Einklang steht. 

5. ABSCHNITT Offenlegung des konsolidierten Abschlusses 
Artikel 38
(1) Der ordnungsgemäß gebilligte konsolidierte Abschluß, der konsolidierte Lagebericht 
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sowie der Bericht der mit der Prüfung des konsolidierten Abschlusses beauftragten Person 
werden von dem Unternehmen, das den konsolidierten Abschluß aufstellt, nach dem Recht 
des Mitgliedstaats, dem dieses Unternehmen unterliegt, gemäß Artikel 3 der Richtlinie 
68/151/EWG offengelegt. 
(2) Auf den konsolidierten Lagebericht findet Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 
78/660/EWG Anwendung. 
(3) Artikel 47 Absatz 1 Unterabsatz 2 letzter Satz der Richtlinie 78/660/EWG erhält folgende 
Fassung : "Eine vollständige oder teilweise Ausfertigung dieses Berichts muß auf blossen 
Antrag erhältlich sein. Das dafür berechnete Entgelt darf die Verwaltungskosten nicht 
übersteigen." 
(4) Sofern jedoch das Unternehmen, das den konsolidierten Abschluß aufstellt, nicht in einer 
der in Artikel 4 genannten Rechtsformen organisiert ist und auch nicht für die in Absatz 1 
genannten Unterlagen nach innerstaatlichem Recht der Verpflichtung zu einer Offenlegung 
unterliegt, die der des Artikels 3 der Richtlinie 68/151/EWG entspricht, muß es zumindest 
diese Unterlagen an seinem Sitz zur Einsichtnahme für jedermann bereithalten. 
Ausfertigungen dieser Unterlagen müssen auf blossen Antrag erhältlich sein. Das dafür 
berechnete Entgelt darf die Verwaltungskosten nicht übersteigen. 
(5) Die Artikel 48 und 49 der Richtlinie 78/660/EWG sind anwendbar. 
(6) Die Mitgliedstaaten sehen geeignete Sanktionen für den Fall vor, daß die in dem 
vorliegenden Artikel vorgesehene Offenlegung nicht erfolgt. 

6. ABSCHNITT Übergangsbestimmungen und Schlußbestimmungen 
Artikel 39
(1) In dem ersten nach dieser Richtlinie aufgestellten konsolidierten Abschluß für eine 
Gesamtheit von Unternehmen, zwischen denen bereits vor der Anwendung der in Artikel 49 
Absatz 1 bezeichneten Vorschriften eine der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Beziehungen 
bestanden hat, können die Mitgliedstaaten gestatten oder vorschreiben, daß für die 
Anwendung des Artikels 19 Absatz 1 der Buchwert der Anteile oder Aktien sowie der auf sie 
entfallende Anteil des Eigenkapitals zu einem Zeitpunkt berücksichtigt werden, der nicht 
später als der Zeitpunkt der ersten Konsolidierung nach dieser Richtlinie liegt. 
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Bewertung von Anteilen oder Aktien oder des auf sie 
entfallenden Anteils am Eigenkapital eines assoziierten in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmens nach Artikel 33 Absatz 2 sowie der Quotenkonsolidierung nach Artikel 32. 
(3) Entspricht der besondere Posten nach Artikel 19 Absatz 1 einem positiven 
Konsolidierungsunterschied, der vor dem Tag der Aufstellung des ersten konsolidierten 
Abschlusses nach dieser Richtlinie aufgetreten ist, so können die Mitgliedstaaten zulassen, 
daß a) für die Anwendung von Artikel 30 Absatz 1 der befristete Zeitraum von über fünf 
Jahren nach Artikel 37 Absatz 2 der Richtlinie 78/660/EWG vom Tag der Aufstellung des 
ersten konsolidierten Abschlusses nach der vorliegenden Richtlinie an berechnet wird und 
b) für die Anwendung von Artikel 30 Absatz 2 der Abzug von den Rücklagen am Tag der 
Aufstellung des ersten konsolidierten Abschlusses nach der vorliegenden Richtlinie 
vorgenommen wird. 

Artikel 40
(1) Bis zum Ablauf der Fristen für die Anpassung ihres nationalen Rechts an die Richtlinien, 
die in Ergänzung der Richtlinie 78/660/EWG die Vorschriften über den Jahresabschluß für 
Banken und andere Finanzinstitute sowie Versicherungsunternehmen angleichen, können die 
Mitgliedstaaten von den Vorschriften der vorliegenden Richtlinie, welche die Gliederung des 
konsolidierten Abschlusses und die Art der Bewertung der darin einbezogenen 
Vermögensgegenstände sowie die Angaben im Anhang betreffen, abweichen a) gegenüber 
jedem zu konsolidierenden Unternehmen, das eine Bank, ein anderes Finanzinstitut oder ein 
Versicherungsunternehmen ist, 
b) wenn die zu konsolidierenden Unternehmen hauptsächlich aus Banken, Finanzinstituten 
oder Versicherungsunternehmen bestehen. 

Sie können ferner von Artikel 6 abweichen, jedoch nur hinsichtlich der Anwendung der 
Grenzen und Grössenmerkmale auf die obengenannten Unternehmen. 
(2) Soweit die Mitgliedstaaten vor der Anwendung der in Artikel 49 Absatz 1 bezeichneten 
Vorschriften allen Unternehmen, die Banken, andere Finanzinstitute oder 
Versicherungsunternehmen sind, nicht vorgeschrieben haben, einen konsolidierten Abschluß 
zu erstellen, können sie bis zur Anwendung einer der in Absatz 1 bezeichneten Richtlinien im 
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nationalen Recht, längstens aber für Geschäftsjahre, die im Jahr 1993 enden, gestatten, a) daß 
der Eintritt der in Artikel 1 Absatz 1 bezeichneten Verpflichtung für die obengenannten 
Unternehmen, sofern sie Mutterunternehmen sind, aufgeschoben wird. Dies ist im 
Jahresabschluß des Mutterunternehmens anzugeben. Ausserdem sind im Hinblick auf jedes 
Tochterunternehmen die in Artikel 43 Absatz 1 Ziffer 2 der Richtlinie 78/660/EWG 
vorgesehenen Angaben zu machen, 
b) daß für den Fall, daß ein konsolidierter Abschluß erstellt wird, die obengenannten 
Unternehmen, sofern sie Tochterunternehmen sind, nicht in die Konsolidierung einbezogen 
werden ; Artikel 33 bleibt unberührt. Die in Artikel 34 Ziffer 2 vorgesehenen Angaben sind 
im Hinblick auf diese Tochterunternehmen im Anhang zu machen. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe b) ist der Jahresabschluß oder der konsolidierte 
Abschluß der betreffenden Tochterunternehmen, sofern er offenzulegen ist, dem 
konsolidierten Abschluß oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, dem Jahresabschluß des 
Mutterunternehmens beizufügen, oder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu halten. Im 
letzteren Falle muß eine Abschrift dieser Unterlagen auf blossen Antrag hin gegen ein Entgelt 
erhältlich sein, das die Verwaltungskosten hierfür nicht übersteigen darf. 

Artikel 41
(1) Unternehmen, zwischen denen Beziehungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstaben 
a) und b) sowie Buchstabe d) Unterbuchstabe bb) bestehen, sowie die übrigen Unternehmen, 
die mit einem der genannten Unternehmen in einer solchen Beziehung stehen, sind 
verbundene Unternehmen im Sinne der Richtlinie 78/660/EWG sowie der vorliegenden 
Richtlinie. 
(2) Sofern ein Mitgliedstaat die Verpflichtung, einen konsolidierten Abschluß aufzustellen, 
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) oder Buchstabe d) Unterbuchstabe aa) oder nach Artikel 
1 Absatz 2 oder nach Artikel 12 Absatz 1 vorschreibt, sind auch die Unternehmen, zwischen 
denen Beziehungen im Sinne der genannten Vorschriften bestehen, sowie die übrigen 
Unternehmen, die mit einem der genannten Unternehmen in einer solchen Beziehung oder in 
einer Beziehung im Sinne von Absatz 1 stehen, verbundene Unternehmen im Sinne von 
Absatz 1. 
(3) Sofern ein Mitgliedstaat die Verpflichtung, einen konsolidierten Abschluß nach Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe c) oder Buchstabe d) Unterbuchstabe aa) oder Artikel 1 Absatz 2 oder 
nach Artikel 12 Absatz 1 aufzustellen, nicht vorschreibt, kann er dennoch die Anwendung des 
Absatzes 2 des vorliegenden Artikels vorschreiben. 
(4) Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 finden Anwendung. 
(5) Wendet ein Mitgliedstaat Artikel 4 Absatz 2 an, so kann er verbundene Unternehmen, die 
Mutterunternehmen sind und von denen aufgrund ihrer Rechtsform vom Mitgliedstaat die 
Aufstellung eines konsolidierten Abschlusses nach dieser Richtlinie nicht gefordert wird, 
sowie Mutterunternehmen mit entsprechender Rechtsform von der Anwendung des Absatzes 
1 ausnehmen. 

Artikel 42
Artikel 56 der Richtlinie 78/660/EWG erhält folgende Fassung: 
"Artikel 56 
(1) Die Verpflichtung zur Angabe der in den Artikeln 9, 10 und 23 bis 26 vorgesehenen 
Posten bezueglich verbundener Unternehmen im Sinne des Artikels 41 der Richtlinie 
83/349/EWG im Jahresabschluß sowie die Verpflichtung, die in Artikel 13 Absatz 2, Artikel 
14 und Artikel 43 Absatz 1 Nr. 7 hinsichtlich verbundener Unternehmen vorgesehenen 
Angaben zu machen, treten zu dem in Artikel 49 Absatz 2 der bezeichneten Richtlinie 
genannten Zeitpunkt in Kraft. 
(2) Im Anhang sind auch Angaben zu machen über: a) Name und Sitz des Unternehmens, das 
den konsolidierten Abschluß für den grössten Kreis von Unternehmen aufstellt, dem die 
Gesellschaft als Tochterunternehmen angehört. 
b) Name und Sitz des Unternehmens, das den konsolidierten Abschluß für den kleinsten Kreis 
von Unternehmen aufstellt, der in den unter Buchstabe a) bezeichneten Kreis von 
Unternehmen einbezogen ist und dem die Gesellschaft als Tochterunternehmen angehört. 
c) den Ort, wo der konsolidierte Abschluß erhältlich ist, es sei denn, daß ein solcher nicht zur 
Verfügung steht." 

Artikel 43
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Artikel 57 der Richtlinie 78/660/EWG erhält folgende Fassung: 
"Artikel 57 
Unbeschadet der Richtlinien 68/151/EWG und 77/91/EWG brauchen die Mitgliedstaaten die 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie über den Inhalt, die Prüfung und die Offenlegung 
des Jahresabschlusses nicht auf Gesellschaften anzuwenden, die ihrem Recht unterliegen und 
Tochterunternehmen im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG sind, sofern folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: a) das Mutterunternehmen unterliegt dem Recht eines 
Mitgliedstaats; 
b) alle Aktionäre oder Gesellschafter des Tochterunternehmens haben sich mit der 
bezeichneten Befreiung einverstanden erklärt ; diese Erklärung muß für jedes Geschäftsjahr 
abgegeben werden; 
c) das Mutterunternehmen hat sich bereit erklärt, für die von dem Tochterunternehmen 
eingegangenen Verpflichtungen einzustehen; 
d) die Erklärungen nach Buchstaben b) und c) sind nach den in den Rechtsvorschriften der 
einzelnen Mitgliedstaaten vorgesehenen Verfahren gemäß Artikel 3 der Richtlinie 
68/151/EWG offenzulegen; 
e) das Tochterunternehmen ist in den von dem Mutterunternehmen nach der Richtlinie 
83/349/EWG aufgestellten konsolidierten Jahresabschluß einbezogen; 
f) die bezeichnete Befreiung wird im Anhang des von dem Mutterunternehmen aufgestellten 
konsolidierten Abschlusses angegeben; 
g) der unter Buchstabe e) bezeichnete konsolidierte Abschluß, der konsolidierte Lagebericht 
sowie der Bericht der mit der Prüfung beauftragten Person werden für das 
Tochterunternehmen nach den in den Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten 
vorgesehenen Verfahren gemäß Artikel 3 der Richtlinie 68/151/EWG offengelegt." 

Artikel 44
Artikel 58 der Richtlinie 78/660/EWG erhält folgende Fassung: 
"Artikel 58 
Die Mitgliedstaaten brauchen die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie über die Prüfung 
und Offenlegung der Gewinn- und Verlustrechnung nicht auf Gesellschaften anzuwenden, die 
ihrem Recht unterliegen und Mutterunternehmen im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG sind, 
sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: a) das Mutterunternehmen stellt einen 
konsolidierten Abschluß nach der Richtlinie 83/349/EWG auf und ist in diesen Abschluß 
einbezogen; 
b) die bezeichnete Befreiung wird im Anhang des Jahresabschlusses des Mutterunternehmens 
angegeben; 
c) die bezeichnete Befreiung wird im Anhang des vom Mutterunternehmen aufgestellten 
konsolidierten Abschlusses angegeben; 
d) das nach der vorliegenden Richtlinie errechnete Ergebnis des Geschäftsjahres des 
Mutterunternehmens wird in der Bilanz des Mutterunternehmens ausgewiesen." 

Artikel 45
Artikel 59 der Richtlinie 78/660/EWG erhält folgende Fassung: "Artikel 59 
(1) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß eine Beteiligung im Sinne 
des Artikels 17 am Kapital eines Unternehmens, auf dessen Geschäfts- und Finanzpolitik ein 
maßgeblicher Einfluß ausgeuebt wird, in der Bilanz nach den folgenden Absätzen 2 bis 9 je 
nach Lage des Falles entweder als Unterposten des Postens, Anteile an verbundenen 
Unternehmen' oder als Unterposten des Postens, Beteiligungen' ausgewiesen wird. Es wird 
vermutet, daß ein Unternehmen einen maßgeblichen Einfluß auf ein anderes Unternehmen 
ausübt, sofern jenes Unternehmen 20 % oder mehr der Stimmrechte der Aktionäre oder 
Gesellschafter dieses Unternehmens besitzt. Artikel 2 der Richtlinie 83/349/EWG findet 
Anwendung. 
(2) Bei der erstmaligen Anwendung des vorliegenden Artikels auf eine Beteiligung im Sinne 
von Absatz 1 wird diese in der Bilanz wie folgt ausgewiesen: a) entweder mit dem Buchwert 
nach den Artikeln 31 bis 42 ; dabei wird der Unterschiedsbetrag zwischen diesem Wert und 
dem Betrag, der dem auf die Beteiligung entfallenden Teil des Eigenkapitals entspricht, in der 
Bilanz oder im Anhang gesondert ausgewiesen. Bei der Berechnung dieses 
Unterschiedsbetrags wird der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Methode zugrunde 
gelegt; 
b) oder mit dem Betrag, der dem auf die Beteiligung entfallenden Teil des Eigenkapitals 
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entspricht ; dabei wird der Unterschiedsbetrag zwischen diesem Wert und dem nach den 
Bewertungsvorschriften der Artikel 31 bis 42 ermittelte Buchwert in der Bilanz oder im 
Anhang gesondert ausgewiesen. Bei der Berechnung dieses Unterschiedsbetrags wird der 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Methode zugrunde gelegt. 
c) Die Mitgliedstaaten können die Anwendung nur eines der Buchstaben a) und b) 
vorschreiben. In der Bilanz oder im Anhang ist anzugeben, ob von Buchstabe a) oder b) 
Gebrauch gemacht worden ist. 
d) Die Mitgliedstaaten können ferner im Hinblick auf die Anwendung der Buchstaben a) und 
b) gestatten oder vorschreiben, daß die Berechnung des Unterschiedsbetrags zum Zeitpunkt 
des Erwerbs der Beteiligung im Sinne von Absatz 1 erfolgt oder beim Erwerb zu 
verschiedenen Zeitpunkten zu dem Zeitpunkt, zu dem die Anteile oder Aktien Beteiligungen 
im Sinne des Absatzes 1 geworden sind. 

(3) Sind Gegenstände des Aktiv- oder Passivvermögens des Unternehmens, an dem eine 
Beteiligung nach Absatz 1 besteht, nach anderen Methoden bewertet worden, als sie die 
Gesellschaft anwendet, die den Jahresabschluß aufstellt, so können diese Vermögenswerte für 
die Berechnung des Unterschiedsbetrags nach Absatz 2 Buchstabe a) oder Absatz 2 Buchstabe 
b) nach den Methoden neu bewertet werden, welche die Gesellschaft anwendet, die den 
Jahresabschluß aufstellt. Wird eine solche Neubewertung nicht vorgenommen, so ist dies im 
Anhang zu erwähnen. Die Mitgliedstaaten können eine solche Neubewertung vorschreiben. 
(4) Der Buchwert nach Absatz 2 Buchstabe a) oder der Betrag, der dem auf die Beteiligung 
entfallenden Teil des Eigenkapitals nach Absatz 2 Buchstabe b) entspricht, wird um die 
während des Geschäftsjahres eingetretenen Änderungen des auf die Beteiligung entfallenden 
Eigenkapitals erhöht oder vermindert ; er vermindert sich ausserdem um den Betrag der auf 
die Beteiligung entfallenden Dividenden. 
(5) Sofern ein positiver Unterschiedsbetrag nach Absatz 2 Buchstabe a) oder Absatz 2 
Buchstabe b) nicht einer bestimmten Kategorie von Gegenständen des Aktiv- oder 
Passivvermögens zugerechnet werden kann, wird dieser nach den Vorschriften für den Posten, 
Firmen- oder Geschäftswert' behandelt. 
(6) a) Der auf die Beteiligung im Sinne von Absatz 1 entfallende Teil des Ergebnisses wird 
unter einen gesonderten Posten mit entsprechender Bezeichnung in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesen. 
b) Sofern dieser Betrag denjenigen übersteigt, der als Dividende bereits eingegangen ist oder 
auf deren Zahlung ein Anspruch besteht, ist der Unterschiedsbetrag in eine Rücklage 
einzustellen, die nicht an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf. 
c) Die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben, daß der auf die Beteiligung im 
Sinne von Absatz 1 entfallende Teil des Ergebnisses in der Gewinn- und Verlustrechnung nur 
ausgewiesen wird, soweit er Dividenden entspricht, die bereits eingegangen sind oder auf 
deren Zahlung ein Anspruch besteht. 

(7) Die Weglassungen nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c) der Richtlinie 83/349/EWG 
werden nur insoweit vorgenommen, als die betreffenden Tatbestände bekannt oder zugänglich 
sind. Artikel 26 Absätze 2 und 3 der genannten Richtlinie sind anwendbar. 
(8) Sofern das Unternehmen, an dem eine Beteiligung im Sinne von Absatz 1 besteht, einen 
konsolidierten Abschluß aufstellt, sind die vorstehenden Absätze auf das in diesem 
konsolidierten Abschluß ausgewiesene Eigenkapital anzuwenden. 
(9) Auf die Anwendung des vorliegenden Artikels kann verzichtet werden, wenn die 
Beteiligung im Sinne von Absatz 1 im Hinblick auf die Zielsetzung des Artikels 2 Absatz 3 
nur von untergeordneter Bedeutung ist." 

Artikel 46
Artikel 61 der Richtlinie 78/660/EWG erhält folgende Fassung: 
"Artikel 61 
Die Mitgliedstaaten brauchen die Vorschriften des Artikels 43 Absatz 1 Nummer 2 
hinsichtlich der Höhe des Eigenkapitals sowie des Ergebnisses der betroffenen Unternehmen 
nicht anzuwenden auf Unternehmen, die ihrem Recht unterliegen und Mutterunternehmen im 
Sinne der Richtlinie 83/349/EWG sind, sofern a) diese Unternehmen in den von dem 
Mutterunternehmen erstellten konsolidierten Abschluß oder in den konsolidierten Abschluß 
eines grösseren Kreises von Unternehmen nach Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 
83/349/EWG einbezogen worden sind, oder 
b) die Beteiligungen am Kapital der betroffenen Unternehmen entweder im Jahresabschluß 
des Mutterunternehmens gemäß Artikel 59 oder in dem konsolidierten Abschluß des 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?sma...numdoc&lg=de&numdoc=31983L0349&model=guichett (18 von 19) [30.08.02 00:32:22]



TXTG - 31983L0349 - bas-cde

 

Mutterunternehmens nach Artikel 33 der Richtlinie 83/349/EWG behandelt werden." 

Artikel 47
Der gemäß Artikel 52 der Richtlinie 78/660/EWG eingesetzte Kontaktausschuß hat ausserdem 
folgende Aufgaben: a) unbeschadet der Artikel 169 und 170 des Vertrages eine gleichmässige 
Anwendung dieser Richtlinie durch eine regelmässige Abstimmung, insbesondere in 
konkreten Anwendungsfragen, zu erleichtern; 
b) die Kommission erforderlichenfalls bezueglich Ergänzungen oder Änderungen dieser 
Richtlinie zu beraten. 

Artikel 48
Diese Richtlinie berührt nicht die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, wonach 
konsolidierte Abschlüsse, in die nicht ihrem Recht unterliegende Unternehmen einbezogen 
sind, bei einem Register hinterlegt werden müssen, in dem die Zweigniederlassungen dieser 
Unternehmen eingetragen sind. 

Artikel 49
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen vor dem 1. Januar 1988 die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission 
unverzueglich davon in Kenntnis. 
(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften 
erstmals auf die konsolidierten Abschlüsse des am 1. Januar 1990 oder im Laufe des Jahres 
1990 beginnenden Geschäftsjahre anzuwenden sind. 
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 50
(1) Der Rat prüft auf Vorschlag der Kommission fünf Jahre nach dem in Artikel 49 Absatz 2 
bezeichneten Zeitpunkt unter Berücksichtigung der bei der Anwendung dieser Richtlinie 
gewonnenen Erfahrungen, der Ziele dieser Richtlinie und der wirtschaftlichen und monetären 
Lage den Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) zweiter Unterabsatz, den Artikel 4 Absatz 2, die 
Artikel 5 und 6, den Artikel 7 Absatz 1 sowie die Artikel 12, 43 und 44 und ändert sie 
erforderlichenfalls. 
(2) Absatz 1 lässt Artikel 53 Absatz 2 der Richtlinie 78/660/EWG unberührt. 

Artikel 51
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 13. Juni 1983. 
Im Namen des Rates 
Der Präsident 
H. TIETMEYER 
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